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Mietverhältnis *und *, *, * 

Senkung des Mietzinses wegen aktuellem Referenzzinsatz
Sehr geehrter * 
Für Ihre Antwort vom 27. September 2012 danke ich Ihnen. 

Sie bringen darin sinngemäss zum Ausdruck, dass Sie den Senkungsanspruch über Fr. 30.00 pro Monat anerkennen. Sie berufen sich nun aber auf die im Mietvertrag festgeschriebene Mietzinsreserve über Fr. 270.65 und bringen diese mit dem Senkungsanspruch in Verrechnung. 

Wie Sie bestimmt wissen hat das Bundesgericht solche nicht begründeten Mietzinsreserven im Grundsatz als unzulässig beurteilt. Ich würde die Sache aber vor der Entscheidung über die weiteren Schritte gerne sorgfältig prüfen, da es ja durchaus rechtlich anerkannte Gründe gibt um einen Vorbehalt auszuschöpfen bzw. zur Verrechnung zu bringen. 
Falls Sie sich also auf eine unzureichende Nettorendite berufen, ersuche ich Sie um Zustellung der entsprechenden Unterlagen und Berechnung. Falls Sie der Meinung sind, der Mietzins liege unter dem orts- und quartierüblichen Niveau, so ersuche ich Sie um die Vorlage der gemäss Bundesgericht nötigen fünf Objekte (Voraussetzungen gemäss Bundesgericht: in Grösse, Zimmerzahl, Lage, Zustand, Ausbau vergleichbar, in derselben Gemeinde gelegen, aus der gleichen Bauperiode stammend, nicht dem gleichen Eigentümer gehörend, Inserate unzureichend). 
Ich bitte Sie daher höflich, die Sache nochmals zu prüfen und mir bis am Montag, 15. Oktober Bescheid zu geben, damit ich die Sache fristgerecht prüfen kann. 

Freundliche Grüsse 

…

